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Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
zu § 25 des Wehrpflichtgesetzes 

Aus dem Beschluß des Bundesverfassungsgerichts 
vom 20. Dezember 1960 - 1 BvL 21/60 - in dem 
Verfahren wegen 

verfassungsrechtlicher Prüfung des § 25 des 
Wehrpf1ichtgesetzes vom 21. Juli 1956 (Bundes
gcsetzbl. I S. 651) 

auf Antrng 

des Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts 

wird gemäß § 31 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über 
das Bundesverfo.ssungsgericht in der Fassung des 
Gesct:~es vom 26. Juni 1959 (Bundesgesetzbl. I S. 297) 
nachfolgend der Entscheidungssatz veröffentlicht: 

§ 25 Satz 1 des Wehrpflichtgesetzes vom 21. Juli 
1956 (Bundcsgesetzbl. I S. 651) ist mit dem Grund
gesetz vereinbar. 

Der vorstehende Entscheidungssatz hat gemäß 
§ 31 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über das Bundes
verfassungsgericht Gesetzeskraft. 

Bonn, den 24. Januar 1961 

Der Bundesminister der Justiz 
Schäff er 



58 Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1961, Teil I 

Verordnung 
über den Geschäftsbetrieb der gewerblichen Pfandleiher 

Vom 1. Februar 1961 

Auf Grund des § 34 Abs. 2 der Gewerbeordnung 
in. der Fassu1tg des Vierten Bundesgesetzes zur 
Anderunq di~r c;ewerbeordnung vorn 5 Februar 1960 
(ßuncJes~Jc)selzbl. I S. 61) und des Artikels III dieses 
.i\nderun~su<:.'.;etzes wird mit Zustimmung des Bun
desrates verordnet: 

§ 1 

Geltungsbereich der Erlaubnis 

Die Erlaubnis zum Betrieb des Gewerbes eines 
Pli.mcllcihers gilt für den Geltungsbereich dieser 
Verordnung. 

§ 2 

Anzeige 

Der Pfandleiher hat der zuständigen Behörde bei 
Beginn des Gewerbebetriebes anzuzeigen, welche 
Räume er für den Gewerbebetrieb benutzt; ferner 
hat er jeden Wechsel der für den Gewerbebetrieb 
benutzten Räume unverzüglich anzuzeigen. 

§ 3 

Buchführung 

(1) Der Pfandleiher hat über jedes Pfandleih
geschäft und seine Abwicklung nach den Grund
sätzen ordnungsmäßiger Buchführung Aufzeichnun
gen zu machen sowie Unterlagen und Belege zu 
sammeln. Die Aufzeichnungen sind unverzüglich und 
in deutscher Sprache vorzunehmen. Die Verpfändun
gen sind nach ihrer Zeitfolge aufzuzeir:hnen. § 43 
Abs. 3 des llandclsgcsctzbuchs gilt sinngemäß. 

(2) Aus den Aulzcichnungen, Unterlagen und Be
legen m(issc:n ersichtlich sein 

1. luuf,_;nu<' Nummer des Pfandleihvertrages, 
bei Erneuerung des PfancUr:_;ih vertrages 
(§ Ci Abs. J) die Iaufe:nde Nummer des frü
lwn.:;n Verlrnges und des Erneuerungs
vertrugcs, 

2. Tag des Vertraasabschlusses, 

3. Vor- und Farniliermarne, Geburtstag, Wohn
ort und Wohnung des Verpfänders sowie 
Art des Ausweises, aus dem diese Anga
ben entnommen sind, und ausstellende 
Behörde, 

4. schriftliche Vollmacht des Verpfänders, 
falls der Uberbringer des Pfandes nicht 
der Verpfänder ist, 

5. Betrag und Fälligkeit des Darlehens, 

6. vereinbarte Leistungen, soweit diese nicht 
in den allgemeinen Geschäftsbedingungen 
des Pfandleihers festgelegt sind, 

7. Tag der Einlösung, 

8. Bezeichnung des Pf an des nach Zahl und 
Art sowie die zur Unterscheidung ge
eigneten Angaben, wie Maß, Fabrikmarke 
und -nummer, bei Gold- und Silbersachen 

Gewicht und etwaiger Feingehaltsstempel, 
bei Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeug
anhängern 

a) Art, Hersteller und Typ, 

b) amtliches Kennzeichen, 

c) Fabriknummer des Fahrgestells und 
des Motors, 

d) Anzahl der Ersatzreifen, 

e) Nutzlast (nur für Lastkraftwagen und 
Kraftfahrzeuganhänger), 

9. Zahlungen des Verpfänders, 

10. Tag der Verwertung, 

11. Höhe und Verbleib des Verwertungs
erlöses und 

12. bei Verlust eines Pfandscheines Tag der 
Mitteilung des Verlustes. 

(3) Die Aufzeichnungen, Unterlagen und Belege 
sind in den Geschäftsräumen drei Jahre aufzu
bewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem 
Schluß des Kalenderjahrs, in dem Aufzeichnungen 
zu machen, Unterlagen oder Belege zu sammeln 
waren. 

(4) Eine nach anderen Vorschriften bestehende 
Pflicht zur Buchführung und zur Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und Belegen bleibt unbe
rührt. 

§ 4 

Auskunft und Nachschau 

(1) Der Pfandleiher hat den Beauftragten der zu
ständigen Behörden die für die Uberwachung des 
Geschäftsbetriebes erforderliche mündliche oder 
schriftliche Auskunft innerhalb der gesetzten Frist 
und unentgeltlich zu erteilen. Er kann die Auskunft 
auf solche Frag2n verweigern, deren Beantwortung 
ihn selbst oder einen der in § 38.3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
der Zivilprozeßordnung bezeichneten Angehörigen 
der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines 
Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrig
keiten aussetzen würde. 

(2) Die Beauftragten der zuständigen Behörden 
sind befugt, zum Zweck der Uberwachung in den 
Geschäftsbetrieb Einsicht zu nehmen. Der Pfand
leiher ist verpflichtet, zu diesem Zweck den Be
auftragten Zutritt zu allen für den Geschäftsbetrieb 
benutzten Räumen und Einsichtnahme in die Auf
zeichnungen, Unterlagen und Belege zu gestatten. 
Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit ein
geschränkt. 

(3) Zur Uberwachung sind Beauftragte der zu
ständigen Behörden, soweit sie nicht Beamte sind, 
nur befugt, wenn sie auf die gewissenhafte Erfül
lung ihrer Obliegenheiten nach § 1 der Verordnung 
gegen Bestechung und Geheimnisverrat nicht
beamteter Personen in der Fassung vom 22. Mai 
1943 (Reichsgesetzbl. I S. 351) verpflichtet sind. 
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§ 5 

Annahme des Pfandes 

(1) Der Pfandleiher darf das Pfand nur annehmen, 
wenn er mit dem Verpfänder vereinbart, daß 

1. er sich wegen seiner Forderungen auf 
Rückzahlung des Darlehens sowie auf Zah
lung von Zinsen, Vergütungen und Kosten 
nur aus dem Pfand befriedigen darf, 

2. er berechtigt ist, zwei Jahre nach Ablauf 
des Jahres, in dem das Pfand verwertet 
worden ist, den Teil des Erlöses, der ihm 
nicht zu seiner Befriedigung gebührt und 
nicht an den Verpfänder ausgezahlt worden 
ist, an die zustlindige Behörde abzuführen, 
und daß damit dieser Teil des Erlöses 
verfällt. 

Er darf für die Fälligkeit des Darlehens keine 
kürzere Frist als drei Monate vereinbaren. 

(2) Ist der Uberbringer nicht der Verpfänder, so 
darf der Pfandleiher das Pfand nur annehmen, 
wenn ihm der Uberbringer eine schriftliche Voll
macht des Verpfänders aushändigt. 

§ 6 

Pfandschein 

(1) Der Pfandleiher hat dem Verpfänder unver
züglich nach Abschluß des Pfandleihvertrages einen 
Pfandschein auszuhändigen, der von dem Pfand
leiher oder seinem Bevollmtkhtigten unterzeichnet 
ist; eine vervielfältigte Unterschrift genügt. 

(2) Der Pfandschein muß die in § 3 Abs. 2 Nr. 1 
bis 3 und 5 bis 8 genannten Angaben sowie die 
Geschäftsbedingungen enthalten und gut lesbar sein. 

(3) Der Pfandleiher hat dem Verpfänder einen 
neuen Pfandschein auszuhi1ndigen, wenn der Pfand
leihvertrag verlängert oder sonst geändert wird 
(Erneuerung). 

§ 7 

Aufbewahrung 

(1) Jedes Pfand ist mit der auf dem Pfandschein 
angegebenen Nummer des Pfandleihvertrages zu 
versehen. Bezieht sich der Pfandschein auf mehrere 
Pfänder, so kann die Nummer auf einer gemein
samen Umhüllung vermerkt oder an einer die Pfän
der zusammenhaltenden Befestigung angebracht 
werden. 

(2) Die Pfänder sind in besonderen Riiumen oder 
Behältnissen und leicht auffindbar aufzubewahren. 
Diese Räume und Bchältnis~;e dürfen nicht gleich
zeitig für die Ausübung eines anderen Gewerbes 
benutzt werden. Die Räume müssen trocken, gut zu 
lüften und zur sicheren Aufbewahrung der Pfänder 
geeignet sein. 

(3) Als Ausübung eines anderen Gewerbes im 
Sinne des Absatzes 2 jst nicht der Verkauf von 
Sachen anzusehen, die der Pfandleiher aus seinem 
Pfänderbestand ersteigert hat. 

(4) Ist dem Pfandleiher der Verlust eines Pfand
scheines mitgeteilt worden, so hat er das Pfand 
unverzüglich mit einem entsprechenden Vermerk zu 
versehen. 

§ 8 

Versicherung 

Der Pfandleiher hat das Pfand mindestens zum 
doppelten Betrag des Darlehens gegen Feuerschäden, 
Leitungswasserschäden. Einbruchsdiebstahl sowie an
gemessen gegen Beraubung zu versichern. 

§ 9 

Verwertung 

(1) Der Pfandleiher darf sich frühestens einen 
Monat nach Eintritt der Fälligkeit des gesamten 
Darlehens aus dem Pfand befriedigen, es sei denn, 
daß der Verpfänder nach Eintritt der Fälligkeit einer 
früheren Verwertung zustimmt. 

(2) Der Pfandleiher hat das Pfand spätest,:,ns 
sechs Monate nach Eintritt der Verwertungsberechfi
gung zu verwerten. Die zuständige Behörde kann 
auf Antrag des Pfandleihers die Frist aus wichtigem 
Grunde verlängern, insbesondere wenn er durch 
eine gerichtliche oder behördliche Maßnahme an der 
fristgemäßen Verwertung des Pfandes verhin
dert ist. 

(3) Absatz 2 Satz 1 findet keine Anwendung, 
wenn der Pfandleiher auf Verlangen des Ver
pfänders eine andere Verwertungsfrist mit diesem 
vereinbart. 

(4) Der Pfandleiher hat zu veranlassen, daß die 
Versteigerung mindestens eine Woche und höch
stens zwei Wochen vor dem für die Versteigerung 
vorgesehenen Zeitpunkt in einer Tageszeitung, in 
der üblicherweise amtliche Bekanntmachungen ver
öJfentlicht werden, bekanntgemacht wird. Die Be
kanntmachung muß Ort und Zeit der Versteigerung, 
die allgemeine Bezeichnung der Pfänder, den Namen 
oder die Firma des Pfandleihers, die Nummern der 
einzelnen Pfandleihverträge oder die Anfangs- und 
Endnummern der zur Versteigerung gelangenden 
Serie sowie den Zeitraum der Verpfändungen er
geben; bei Pfändern, deren Versteigerung bereits in 
früheren Anzeigen bekanntgemacht worden ist und 
die nicht versteigert worden sind, genügt an Stelle 
der Arcgabe der Nummern und des Zeitraumes ein 
Hinweis auf die früheren Anzeigen. 

§ 10 

Zinsen und Vergütung 

(1) Der Pfandleiher darf für die Hingabe des Dar
lehens, für die Kosten seines Geschäftshetriebes 
einschließlich der ,cnu::ihr·nnrr der Versicherung 
und der Schtitzung des \Vertes des Pfond,~s sowie 
für die Kosten der Pfandverwertung höchstens for
dern, vereinbaren oder sich gevviihren la.ssen 

1. für die Hingabe des Darlehens einen monat
lichen Zins von eins vom Hundert des 
Darlehnsbetrages, 

2. für die Kosten des Geschäftsbetriebs Ver
gütungen gemäß der Anlage zu dieser 
Verordnung, 

3. die notwendigen Kosten der Verwertung. 

Wird das Darlehen in Teilbeträgen zurückgezahlt, 
sind die Zinsen und die Vergütungen für die Kosten 
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des Geschfütsbetriebs nach dem noch geschuldeten 
Teil des Darlehens zu berechnen. 

(2) Kosten des Geschäftsbetriebs im Sinne des 
Absatzes 1 sind nicht 

1. Prämien für eine auf Verlangen des Vet
pfänders abgeschlossene besondere Ver
sicherung, 

2. Kosten eines Gutachtens über den Wert 
des Pfandes 

(3) · Der Pfandleiher darf sich die in Absatz 1 ge-· 
nannten Leistungen nicht im voraus gewähren 
lassen. 

(4) Soweit nach Absatz 1 Zinsen und Vergütun
gen nach Monaten berechnet werden, gilt folgendes: 

1. Der Tag der Hingabe des Darlehens darf 
nur mitgerechnet werden, wenn das Dar
lehen an diesem Tage zurückgezahlt wird, 

2. ein angefangener Monat darf als voller 
Monat ucrechnet werden. 

(5) Werden mehrere Pfänder gleichzeitig verwer
tet, so sind die nicht ausscheidbaren notwendigen 
Kosten dr~r Verwertung (Ahsatz J Nr 3) im Verhält
nis des Gesamterlöses zum Erlös für das einzelne 
Pfand aufzuteilen. 

§ 11. 

Uherschüsse aus de:r Verwertung 

Der Pfandleiher hat Uberschüsse, über die Ver
einbarunqen nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 abgeschlossen 
sind, spätestens einen Monat nc1ch Ablauf der in § 5 
Abs. 1 Nr. 2 bezeichneten Frist an die zuständige 
Behörde abzuführen; die zuständige Behörde kann 
auf Antrag des Pfandleihers die in Satz 1 genannte 
Frist von einem Monat aus wichtigem Grunde ver
längern. Die abgc~führten Ubersf'hüsse verfallen dem 
Fiskus des Landes, in dem die Verpfändung er
folgt ist. 

§ 12 

Aushang 

Der Pfandleiher hat in seinen Geschäftsräumen an 
gut sichtbarer Stelle einen Abdruck dieser Ver
ordnung auszuhängen. 

§ 13 

Aufhebung und Nichtanwendung von VorschrHten 

(1) Mit dem Inkrafttreten diese1 Verordnung 
werden tmhescharfot des § 14 Abs 1 die nachstehen
den Vorsehrillen, soweit sie nicht bereits außer 
Kraft getreten sind, aufgehoben: 

1. das preußische Gesetz betreffend das 
Pfandleihgewerbe vom 17. März 1881 
(Gesetz-Sammlung für die Königlichen 
Preußischen Staaten S 265) in der Fassung 

des Artikels 41 des pnmßischen Aus
führungsge~etzes zum Bürgerlichen Ge
setzbuch vom 20. September 1899 (Ge
setz-.Sarnmlung für die Königlichen 
Preußischen Staaten S 177), 

des preußischen Gesetzes vom 7. Juli 
1920 (Preußische Gesetzsammlung S. 387) 
zur Abänderung des Gesetzes betreff end 

das Pfandleihgewerbe vom 17. März 
1881 (Gesetzsammlung S. 265), 
der preußischen Verordnung zur Ab
änderung des Gesetzes betreffend das 
Pfandleihgewerbe und des Gesetzes zur 
Abänderung des Gesetzes betreff end 
das Pfandleihgewerbe vom 23. Novem
ber 1923 (Preußische Gesetzsammlung 
S. 534, 550) und 
des preußischen Gesetzes zur Änderung 
des Gesetzes über das Pfandleihgewerbe 
vom 17. März 1881 (Gesetzsammlung 
S. 265) vom 28. September 1936 (Preußi
sche Gesetzsammlung S. 149): 

mit Ausnahme der §§ 20 und 21 Abs. 2 
des Gesetzes betreffend das Pfandleih
gewerbe vom 17. März 1881, für die Län
der Hessen und Nordrhein-Westfalen; 

2. das bremische Gesetz betreffend das 
Pfandleihgewerbe vom 16. Oktober 1881 
(Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bre
men S. 129) in der Fassung 

des bremischen Gesetzes vom 20. No
vember 1920 zur Abänderung des Ge
setzes betreffend das Pfandleihgewerbe 
vom 16. Oktober 1881 (Gesetzblatt der 
Freien Hansestadt Bremen 1920 S. 543) 
und des bremischen Gesetzes vom 8. Ja
nuar 1938 zur Änderung des Gesetzes 
vom 16. Oktober 1881 betreffend das 
Pfandleihgewerbe (Gesetzblatt der 
Freien Hansestadt Bremen 1938 S. 1); 

3. das Berliner Ortsgesetz über die Einfüh
rung der Bedürfnisfrage bei Pfandleih
und Pfandvermittler-Genehmigungen vom 
6. Februar 1923 (Gemeindeblatt der Stadt 
Berlin S. 66); 

4. das hamburgische Gesetz über das Pfand
leihgewerbe vom 14. März 1923 (Hambur
gisches Gesetz- und Verordnungsblatt 
S. 239) in der Fassung 

des hamburgischen Gesetzes über das 
Pfandleihgewerbe vom 31. März 1938 
(Hamburgisches Gesetz- und Verord
nungsblatt S. 103); 

5. das Cirkular des preußischen Ministers des 
Innern an sämtliche Königliche Regierun
gen und Landdrosteien sowie an das 
Königl. Polizeipräsidium, den Gewerbe
betrieb der Pfandleiher und Rückkaufs
händler betreff end vom 21. September 
1879 (Ministerialblatt für die gesamte 
innere Verwaltung in den Königlich Preu
ßischen Staaten S. 253); 

6. die preußische Bekanntmachung betref
fend den Umfang der Befugnisse und 
Verpflichtungen sowie den Geschäfts
betrieb der Pfandleiher vom 16. Juli 1881 
(Minsterialblatt für die gesamte innere 
Verwaltung in den Königlich Preußischen 
Staaten S. 169); 

7. die württembergische Verfügung betref
fend den Geschäftsbetrieb der Pfandleiher 
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vom 15. März 1882 (Regierungsblatt für 
Württemberg S. 83) in der Fassung 

der Verfügung vom 28. Mai 1882 (Regie
rungsblatt für Württemberg S. 200), 

der württembergischen Verordnung über 
den Gewerbebetrieb der Pfandleiher 
vom 4. April 1927 (Regierungsblatt für 
Württemberg S. 132) und 
der württembergischen Verordnung über 
den Gewerbebetrieb der Pfandleiher 
vom 7. März 1932 (Regierungsblatt für 
Württemberg S. 44}; 

8. die hessische Verordnung das Gewerbe 
der Pfandleiher und Trödler betreffend 
vom 2. August 1899 (Großherzoglich Hes
sisches Regierungsblatt S. 421) in der Fas
sung 

der hessischen Verordnung vom 
2. August 1922 (Hessisches Regierungs
blatt S. 213) betreffend Abänderung der 
Verordnung über das Gewerbe der 
Pfandleiher und Trödler vom 2. August 
1899 (Regierungsblatt S. 421); 

9. die oldenburgische Bekanntmachung des 
Staatsministeriums für das Großherzogtum 
betreffend den Geschäftsbetrieb der Pfand
leiher vom 11. April 1892 (Gesetzblatt für 
das Herzogtum Oldenburg S. 624); 

10. die preußische Bekanntmachung betref
fend den Umfang der Befugnisse und Ver
pflichtungen sowie den Geschäftsbetrieb 
der Pfandleiher vom 11. Juli 1902 (Mini
sterialblatt für die gesamte innere Ver
waltung in den Königlich Preußischen 
Staaten S. 135, Ministerialblatt der Han
dels- und Gewerbe-Verwaltung S. 298); 

11. die preußische· Bekanntmachung betref
fend den Geschäftsbetrieb der Pfandleiher 
vom 4. Februar 1907 (Ministerialblatt der 
Handels- und Gewerbe-Verwaltung S. 66); 

12. die preußische Verfügung und Bekannt
machung betreffend den Gewerbebetrieb 
der Pfandleiher vom 10. April 1908 /Mini
sterialblatt für die Preußische innere Ver
waltung S. 85, Ministerialblatt der Han
dels- und Gewerbe-Verwaltung S. 202); 

13. die bayerische Bekanntmachung das Pfand
leihgewerbe betreffend vom 11. Februar 
1911 (Bereinigte Sammlung des bayeri
schen Landesrechts IV S. 31), 
a) für Rheinland-Pfalz: Bayerische Be

kanntmachung das Pfandleihge'1erbe 
betreffend vom 11 Februar 1911 (Ge
setz- und Verordnungsblatt für das 
Königreich Bayern S. 83) in der Fassung 

der Bekanntmachung das Pfandleih
und Pfandvermittlungsgewerbe be
treffend vom 8 Januar 1912 (Ge
setz- und Verordnungsblatt für das 
Königreich Bayern S. 18). 

b) für das Saarland: Bayerische Bekannt
machung das Pfandleihgewerbe betref
fend vom 11. Februar 1911 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Königreich 

Bayern S. 83) in der Fassung vom 
15. Juni 1932 (Ministerialamtsblatt der 
bayerischen inneren Verwaltung S. 50); 

14. die bayerische Bekanntmachung das Pfand
vermittlungsgewerbe betreffend vom 
11. Februar 1911 (Bereinigte Sammlung 
des bayerischen Landesrechts IV S. 38), 

für Rheinland-Pfalz und das Saarland: 
bayerische Bekanntmachung das Pfand
vermittlungsgewerbe betreffend vom 
11. Februar 1911 (Gesetz- und Verord
nungsblatt für das Königreich Bayern 
S. 94) in der Fassung 

der Bekanntmachung das Pfandleih- und 
Pfandvermittlungsgewerbe betreffend 
vom 8. Januar 1912 (Gesetz- und Ver
ordnungsblatt für das Königreich Bayern 
s. 18); 

15. die preußische Bekanntmachung betref
fend Erhöhung der den Pfandleihern 
zugebilligten Zinsen vom 23. Juli 1920 
(Ministerialblatt für die Preußisd1e innere 
Verwaltung S. 310, Ministerialblatt der 
Handels- und Gewerbe-Verwaltung S. 250); 

16. die preußische Verfügung betreffend die 
Erhöhung der Zinssätze im Pfandleih
gewerbe vom 31. August 1922 (Ministerial
blatt für die Preußische innere Verwaltung 
S. 883); 

17. die hamburgische Bekanntmachung über 
die Inkraftsetzung des Gesetzes über das 
Pfandleihgewerbe vom 14. März 1923 
(Hamburgisches Gesetz- und Verordnungs
blatt S. 245); 

18. die preußische Verordnung über die Ab
kürzung der Fristen und die Zinssätze im 
Pfandleihgewerbe vorn 11. Februar 1924 
(Preußische Gesetzsammlung S. 113); 

19. die preußische Verordnung über die Ab
änderung der Zinssätze im Pfandleih
gewerbe vom 17. Dezember 1924 (Preußi
sche Gesetzsammlung S. 761); 

20. die preußische Verordnung über die 
Abänderung der Zinssätze im Pfandleih
gewerbe vom 23. Juli 1925 (Preußische 
Gesetzsammlung S. 94); 

21. die preußische Verordnung über die Ab
änderung der Zinssätze im Pfandleih
gewerbe vom 5. August 1926 (Preußische 
Gesetzsammlung S. 250); 

22. der preußische Runderlaß betreffend das 
Pfandleihergewerbe vom 3. August 1928 
(Ministerialblatt für die Preußische innere 
Verwaltung S 878); 

23. die Ergänzungsbekanntmachung des Poli
zeipräsidenten in Berlin vorn 30. April 
1929 (Amtsblatt für den Landespolizei
bezirk Berlin S. 152); 

24. die preußische Verordnung über die Her
absetzung der Zinssätze im Pfandleih
gewerbe vorn 24. Oktober 1933 (Preußische 
Gesetzsammlung S. 392); 
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25. die preußische Verordnung vom 26. De
zember 1933 (Preußische Gesetzsammlung 
1934 S. 10) zur Änderung der Verordnung 
über die Herabsetzung der Zinssätze im 
Pfondleihgewerbe vom 24. Oktober 1933 
(Geselzsammlung S. 392); 

26. der preußische Runderlaß betreffend Zin
sen im Pfandleihgewerbe vom 28. Dezem
ber 1933 (Minislerialblatt für die innere 
Verwalluna 1934 S. 15); 

27. die preußische Verordnung über die Zin
sen und sonstigen Vergütungen im Pfand
leihgc'v.rerbe vom 30. September 1936 (Preu
ßische Gesetzsammlung S. 150); 

28. der Runderlaß betreffend Zinsen und son
stige Vergütungen im Pfandleihgewerbe 
vom 7. Oktober 1936 (Ministerialblatt des 
Reichs- und Preußischen Ministeriums des 
Innern S. 1337); 

29. der Runderlaß betreffend Pfandscheine 
für das private Leihhausgewerbe vom 
22. Juli 1937 (Ministerialblatt des Reichs
und Preußischen Ministeriums des Innern 
s. 1251); 

30. die bremische Verordnung über die Ver
gütungen und den Ausweiszwang im 
Pfandleihgewerbe vom 1. September 1937 
(Gesetzblatt. der Freiem Hansestadt Bre
men S. 180); 

31. die preußische Verordnung über die Zin
sen und die sonstigen Vergütungen im 
Pfondlcihgc!werbe bei der Beleihung von 
Kraftfahrzeugen vom 30. Mai 1939 (Preu
ßische Gesetzsammlung S. 67); 

32. der Runderlaß betreffend Pfandscheine 
und Pfandbücher im privaten Leihhaus
gewerbe vom 30. Mai 1939 (Ministerial
blatt des Reichs- und Preußischen Mini
s leriums des Innern S. 1269); 

33. der Runderlaß vom 24. Juni 1941 (Mini
sterialblatt des Reichs- und Preußischen 
Minislcriums des Innern S. 1172) betref
fend V crordnung über die Zinsen und 
die sonsti~;en Vergütungen im Pfandleih
gew1~rbe bei der Beleihung von Kraftfahr
zeuucm vom 30. Mai 1939 (Preußische Ge
setzsammlung S. 67); 

34. die Berliner Verordnung über die Zinsen 
und sonsti~JCll n r,," '' ,a,,n,,,n im P.fandleih-
gcwcrbe vom 19. Dez.:~mbcr 1951 (Gesetz
und Verord~ung:;blaH für Berlin S. 1196); 

35. die nordrhein-weslffüisd1e Verordnung 
N\tV PR Nr. 8/52 über die Zinsen und son
stigem Vergütungen im Pfandleihgewerbe 
vom 16 August 1952 (Gesetz- und Ver
ordnungsblatt für das Land Nordrhein
Westfalen S. 189); 

36. die bremische Anordnung BM 11/52 über 
Gebiihren im privaten Pfondleihgewerbe 
vom 18. August 1952 (veröffentlicht im 
Wesc~rkurier Nr. 189 vom 19. August 
1952); 

37. die rheinland-pfälzische Landesverord
nung über die Zinsen und sonstigen Ver.: 
gütungen im Pfandleihgewerbe vom 
19. Februar 1953 (Gesetz- und Verord
nungsblatt der Landesregierung Rhein
land-Pfalz S. 15) in der Fassung 

der Landesverordnung zur ..Änderung 
der Landesverordnung über die Zinsen 
und sonstigen Vergütungen im Pfand
leihgewerbe vom 11. Juni 1956 (Gesetz
und Verordnungsblatt für das Land 
Rheinland-Pfalz S. 73); 

38. die niedersächsische Verordnung über 
Zinsen und sonstige Vergütungen im 
Pfandleihgewerbe vom 23. Februar 1953 
(Niedersächsisches Gesetz- und Verord
nungsblatt - Sonderband I - S. 578); 

39. die hamburgische Verordnung über den 
Geschäftsbetrieb der Pfandleiher vom 
13. Juli 1954 (Hamburgisches Gesetz- und 
Verordnungsblatt S. 77) in der Fassung 

der hamburgischen Verordnung zur 
Änderung der Verordnung über den 
Geschäftsbetrieb der Pfandleiher vom 
18. April 1958 (Harnburgisches Gesetz
und Verordnungsblatt S. 127); 

40. die bayerische Landesverordnung über 
die Änderung von Vorschriften auf dem 
Gebiet des Pfandleihgewerbes vom 
3. April 1958 (Bayerisches Gesetz- und 
Verordnungsblatt S. 59). 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung 
sind unbeschadet des § 14 Abs. 1 die nachstehen
den Vorschriften, soweit sie den Geschäftsbetrieb 
der gewerblichen Pfandleiher betreffen, nicht mehr 
anzuwenden: 

1. §§ 20 und 21 Abs. 2 des Gesetzes betref
fend das Pfandleihgewerbe vom 17. März 
1881 (Gesetz-Sammlung für die König
lichen Preußischen Staaten S. 265) in den 
Ländern Hessen und Nordrhein-Westfalen; 

2. Artikel 94 Abs. 1 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch vom 18. Au
gust 1896 (Reichsgesetzbl. S. 604); 

3. die badische Verordnung. das Gewerbe der 
Pfandleiher und Trödler betreff end vom 
20. März 1900 (Gesetzes- und Verordnungs
blatt für das Großherzogtum Baden S. 533); 

4. die baden-württembergische Verordnung 
über Gebühren im Pfandleihgewerbe vom 
25. Oktober 1952 (Gesetzblatt für Baden
Württ2mberg S. 48) in der Fassung 

der baden-württembergischen Verord
nung zur Ergänzung der Verordnung 
BW 5/52 über Gebühren im Pfandleih
gewerbe vorn 1. August 1956 (Gesetz
blatt für Baden-Württemberg S. 144); 

5. die braunschweigisch-lüneburgische Be
kanntmachung über den Geschäftsbetrieb 
der Pfandleiher und Trödler vom 9. März 
1911 (Gesetz- und Verordnungs-Sammlung 
für die Herzoglich Braunschweigischen 
Lande S. 155). 
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§ 14 

Ubergangsvorschriften 

(1) Bei Inkrafttreten dieser Verordnung noch 
nicht abgewickelte Pfundleihgcschäftc sind nach den 
bisher geltenden Vorschriften abzuwickeln. 

(2) Der Pfandleiher hat die Benutzung von Räu
men, die er bei Inkrafttreten dieser Verordnung 
für den Geschäflsbctricb benulzt, innerhulb einer 
Frist von drei Monaten nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung der zuständigem Behörde anzuzeigen. 

§ 15 

Gell:ung in Berlin 

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten 
Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundes-

Bonn, den 1. Februar 1961 

gesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit Artikel XIV des 
Vierten Bundesgesetzes zur Änderung der Gewerbe
ordnung vom 5. Februar 1960 auch im Land Berlin. 

§ 16 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. März 1961 in 
Kraft. 

(2) Betriebe, die bei Inkrafttreten dieser Verord
nung bereits bestehen und deren Räume und Be
hältnisse gleichzeitig für die Ausübung eines ande
ren Gewerbes benutzt werden, unterliegen der Vor
schrift des § 7 Abs. 2 Satz 2 erst ab 1. Januar 1966. 

Der Bundesminister für Wirtschaft 
Ludwig Erhard 

Anlage 
(zu § 10 Abs. 1 Nr. 2) 

Für die Kosten des Geschäftsbetriebes darf der DM 4,- bei einem Darlehen bis einschl. DM 200,
Pfandleiher höchstens fordern, vereinbaren oder DM 4,75 bei einem Darlehen bis einschl. DM 250,

sich gewähren lassen DM 6,- bei einem Darlehen bis einschl. DM 300,-

1. eine monatliche Vergütung von 

DM 0,15 bei einem Darlehen bis einschl. Dl\1 2,-

DM 0,25 bei einem Darlehc~n bis einschl. DM 

DM 0,30 bei einem Darlehen bis einschl. DM 
3-, 
5,-

DM 0,60 bei einem Darlehen bis einschl. DM 10,-

DM 0,90 bei einem Darlehen bis einschl. DM 15,-

DM 1,20 bei einem Darlehen bis einschl. DM 20,

DM 1,50 bei einem Darlehen bis einschl. DM 25,

DM 1,80 bei einem Darlehen bis einschl. DM 30,

DM 2,25 bei einem Darlehen bis einschl. DM 50,
DM 3,-- bei einem Darlehen bis einschl. DM 100,

DM 3,50 bei einem Darlehen bis einschl. DM 150,-

DM 7 ,50 bei einem Darlehen bis einschl. DM 400,

DM 9,- bei einem Darlehen bis einschl. DM 500,-. 

Bei einem Darlehen, das den Betrag von 
500,- DM übersteigt, unterliegt die monatliche 
Vergütung der freien Vereinbarung. 

2. Neben der in Nummer 1 genannten monat
lichen Vergütung kann für die Aufbewahrung, 
Pflege und Versicherung von Fahrrädern mit 
Hilfsmotor, Kleinkrafträdern, Krafträdern mit 
und ohne Beiwagen, Kraftwagen, Zugmaschi
nen und Kraftfahrzeuganhängern eine tägliche 
Vergütung vereinbart werden. 
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Verkündungen im Bundesanzeiger 

Gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Verkündung von Rechtsverordnungen vom 30. Januar 1950 
(Bundesgesetzbl. S. 23) wird auf folgende im Bundesanzeiger verkündete Rechtsverordnungen nachrichtlich 
hingewiesen: 

Bezeichnung der Verordnung 

Bekanntmachung für die Schiffahrt über die Regelung des 
Schleusenvorranges auf den westdeutschen Kanälen im Be
reich der Wasser- und Schiffahrtsdirektionen Münster und 
Hannover 
Vom 28. Dezember 1960/7. Januar 1961 

Bekanntmachung der Wasser- und Schiffahrtsdirektionen Bre
men und Hannover für die Schiffahrt über die Abmessungen 
der Fahrzeuge und die Fahrwassertiefen auf der kanalisierten 
Mittelweser und auf der Aller 
Vom 14./16. Januar 1961 

Verordnung Nr. 2/61 über die Festsetzung von Entgelten für 
Verkehrsleistungen der Binnenschiffahrt 
Vom 24. Januar 1961 

Verordnung Nr. 3/61 über die Festsetzung von Entgelten für 
Verkehrsleistungen ucr Dinncnschiffahrt 
Vom 27. ,hinuar 1'.)61 

Verkündet im 
Bundesanzeiger 
Nr. vom 

17 25. 1. 61 

18 26. 1. 61 

21 31. 1. 61 

24 3.2.61 

Tag des 
Inkraft
tretens 

1. 2. 61 

1. 2. 61 

Inkrafttreten 
gemäß § 4 

Inkra fl treten 
gemäß § 4 
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